
Entwurf 

   

Mitglieds- und Beitragsordnung 
der Islandpferdefreunde Hildesheimer Wald e.V. 

 
 

I. Grundlage, Zweck der Ordnung 
 

Grundlage für die Regelungen dieser Mitglieds- und Beitragsordnung ist die Satzung 
des Vereins Islandpferdefreunde Hildesheimer Wald e.V. sowie die entsprechenden 
Beschlussfassungen der Mitgliederversammlung. 
 
Diese Ordnung bestimmt die verwaltungstechnische Abwicklung einer Mitgliedschaft 
und enthält die aktuell von der Mitgliederversammlung beschlossenen Gebühren und 
Regelsätze sowie die sonstigen Bestimmungen zur Mitgliedschaft und Beitragspflicht 
in der Übersicht. 
 
 

II. Solidaritätsprinzip 
 

Das Beitragsaufkommen der Mitglieder ist wesentliche Grundlage für die finanzielle 
Ausstattung des Vereins. Der Verein ist daher darauf angewiesen, dass alle Mitglie-
der ihre Beitragspflichten fristgerecht und in vollem Umfang erfüllen, um seine Auf-
gaben erfüllen und seine Leistungen gegenüber den Mitgliedern erbringen zu kön-
nen. 
 
 

III. Mitgliedschaft 
 

Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft sind in den §§ 3 und 4 der Satzung gere-
gelt.  
 
Mitglied können natürliche Personen, juristische Personen und Personenvereinigun-
gen werden. 
 
Die Mitgliedschaft wird durch Beitrittserklärung und deren Annahme erworben. Die 
Beitrittserklärung ist schriftlich an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten.  
Bei Kindern (Personen unter 14 Jahren) und Jugendlichen (Personen vom 14. bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr) bedarf sie der schriftlichen Einverständniserklärung 
der gesetzlichen Vertreter. 
 
Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft erkennen die Mitglieder die Satzung, die Finanz-
ordnung sowie die Mitglieds- und Beitragsordnung der Islandpferdefreunde Hildes-
heimer Wald e.V. sowie die IPO des IPZV e.V. sowie die Prüfungsordnungen des 
Niedersächsischen Reiterverbandes in der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 
und des Niedersächsischen Landessportbundes an. 
 
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt aus dem Verein, durch Ausschluss oder Tod. 
Bei Kündigung endet sie mit Ablauf des Geschäftsjahres, wenn die schriftliche Kün-
digung bis zum 01. Oktober des Jahres der Geschäftsstelle vorliegt.  
 
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
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 gegen die Satzung oder gegen satzungsgemäße Beschlüsse verstößt, das Ver-
einsinteresse schädigt oder ernsthaft gefährdet oder sich eines unsportlichen  
oder unkameradschaftlichen Verhaltens schuldig macht; 

 gegen die Belange des Tierschutzgesetzes verstößt; 

 seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als 6 Monate nach Ende des Ge-
schäftsjahres nicht nachgekommen ist. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das ausgeschlossene Mitglied kann 
den Ausschluss binnen 4 Wochen durch schriftlich begründete Beschwerde anfech-
ten, über die dann die Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur endgültigen Ent-
scheidung ruht die Mitgliedschaft. 
 
 

IV. Beitragssätze 
 

Nach Beschluss der Mitgliederversammlungen vom 03.02.2006 und 05.03.2010 gel-
ten seit dem 01.01.2007 bzw. 01.01.2011 folgende jährlichen Betragssätze: 
 

 Einzelmitgliedschaft Erwachsene 80,00 € 

 Einzelmitgliedschaft Kinder und Jugendliche, die 
im laufenden Jahr maximal das 18. Lebensjahr vollenden 60,00 € 

 Familienmitgliedschaft (bis zu 2 Erwachsene und maximal 
 2 Kindern, die im laufenden Jahr maximal das  
 18. Lebensjahr vollenden oder die maximal das 25. Lebensjahr  
 vollenden und sich noch in Ausbildung befinden;  
 die Ausbildung ist jährlich aktuell nachzuweisen) 110,00 € 

 Mitgliedschaft juristischer Personen 200,00 € 

 Mitgliedschaft von Personenvereinigungen 200,00 € . 
 
 

V. Entstehung der Beitragsschuld und Fälligkeit 
 

Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag festgesetzt und erhoben. Erhebungszeit-
raum ist das Geschäftsjahr, mit dessen Beginn die Beitragsschuld entsteht. Ge-
schäftsjahr ist lt. Satzung das Kalenderjahr. Nach § 5 der Satzung sind Beiträge im 
Voraus zu zahlen. Dieser Bestimmung ist genüge getan, wenn der Beitrag bis zum 
31.03. des Jahres dem Konto des Vereins gutgeschrieben ist. 
 
Beitragspflichtig ist, wer nicht rechtzeitig unter Einhaltung der satzungsgemäßen 
Kündigungsvorschriften die Mitgliedschaft gekündigt hat. 
 
Bei Eintritt im laufenden Jahr gilt folgende Regelung: 

 Bei Eintritt im ersten Halbjahr ist für das Eintrittsjahr der volle Jahresbeitrag zu 
entrichten. 

 Bei Eintritt im zweiten Halbjahr ist für das Eintrittsjahr der hälftige Jahresbeitrag zu 
entrichten. 

Bei Wirksamwerden eines Austrittes im laufenden Jahr ist für das Austrittsjahr der 
volle Jahresbeitrag zu entrichten. 
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VI. Zahlungsmodalität 
 

Der Jahresbeitrag wird im Lastschrifteneinzugsverfahren erhoben.  
 
Die Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen seiner Mitglieds- und Personendaten, 
insbesondere Änderungen des Namens, der Anschrift und der Bankverbindung, der 
Geschäftsstelle umgehend schriftlich mitzuteilen. Folgen einer Verletzung der Mittei-
lungspflicht gehen zu Lasten des Mitglieds. 
 
 

VII. Inkrafttreten 
 

Diese Mitglieds- und Beitragsordnung der Islandpferdefreunde Hildesheimer Wald 
e.V. tritt durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 05.03.2010 in Kraft. 
 
 
Almstedt, den 05.03.2010 


